
  

 

 
 

Satzung zur Änderung der Satzung zur Erhebung einer 
Zweitwohnungssteuer (Zweitwohnungssteuersatzung) 

 
 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i. V. mit den 
§§ 2, 8 Abs. 2 Nr. 2 und 9 Abs. 4 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-
Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Walzbachtal am 23.10.2023 
folgende Änderungssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

§ 4 Steuerbefreiungen 
 
Von den in § 2 Abs. 2 dieser Satzung genannten Zweitwohnungen sind steuerfrei 
 

1) Wohnungen, die von öffentlichen oder gemeinnützigen Trägern zu 
therapeutischen Zwecken oder für Zwecke der Erziehung zur Verfügung gestellt 
werden. 

 
2) Wohnungen, die der Betreuung pflegebedürftiger oder behinderter Menschen 

dienen und sich in Altenwohn- und Pflegeheimen, Behindertenheimen oder 
vergleichbaren Einrichtungen befinden. 
 

3) Die Zweitwohnungssteuer wird nicht erhoben für das Innehaben einer 
ausschließlich aus beruflichen Gründen vorgehaltenen Wohnung eines nicht 
dauernd getrenntlebenden verheirateten oder in einer eingetragenen 
Partnerschaft lebenden Einwohners, der seiner Arbeit nicht von der 
gemeinsamen Wohnung aus nachgehen kann 

 
 

§ 2 
 
§ 6 Steuersatz 
 

 
2) In den Fällen des § 7 Abs. 2 Satz 2 dieser Satzung ermäßigt sich die Steuer auf 

den der Dauer der Steuerpflicht entsprechenden Teilbetrag.  
 
 

§ 3 
 
§ 9  Ordnungswidrigkeiten 
 

Ordnungswidrig i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 Kommunalabgabengesetz 
handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig den Anzeigepflichten nach § 8 
dieser Satzung nicht nachkommt. 
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§ 10  Inkrafttreten  
 
Diese Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft 

 
 
 
Hinweis:  
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von auf Grund der GemO 
erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 
4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
 
Walzbachtal, den 24.10.2023 
 
 
gez. 
Timur Özcan 
-Bürgermeister- 
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